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M E R K B L A T T  
Darlehen der ETH Zürich 

1.  Allgemeines 

Interessenten/Interessentinnen für ein Darlehen können sich unter bestimmten Voraussetzungen beim Stipendiendienst der 
ETH Zürich um ein kurz- oder langfristiges Darlehen der ETH Zürich bewerben. Das Darlehen soll der Finanzierung von 
Studien- und Lebenshaltungskosten oder zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses dienen. Das Darlehen muss wieder 
zurückbezahlt werden.  
 

2.  Kurzfristiges Darlehen 

Zur Überbrückung von momentanen finanziellen Schwierigkeiten können Hochschulangehörige, sofern sie an der ETH 
Zürich immatrikuliert sind, ab dem 1. Semester der Ausbildung ein kurzfristiges Darlehen aus dem Darlehens- und 
Stipendien-Fonds der ETH Zürich beantragen. 
 
Das Gesuch ist in Briefform und mit einer kurzen Begründung und der Übersicht über das eigene monatliche Budget an 
den Stipendiendienst der ETH Zürich zu richten und kann jederzeit eingereicht werden. Die Gesuchsbehandlung erfolgt in der 
Regel umgehend.  
 
Das kurzfristige Darlehen beträgt maximal CHF 1'500.- und wird zinsfrei gewährt. Das Darlehen ist persönlich an der Kasse 
der ETH Zürich gegen Legitimation in Empfang  zu nehmen. Es ist spätestens innert einem Jahr ab Verfügungsdatum an die 
Kasse der ETH Zürich (Schalter HG F 67.1, MO-FR 11.00 - 13.00 Uhr) zurückzuzahlen. 
 

3.  Langfristiges Darlehen 

Immatrikulierte Studierende und Doktorierende der ETH Zürich, die mindestens zwei Semester an der ETH Zürich1 studiert 
haben und genügende Studienleistungen erbringen, können zur Finanzierung von Studien- und Lebenhaltungskosten ein 
langfristiges Darlehen aus dem Darlehens- und Stipendien-Fonds der ETH Zürich beantragen. 
 
Das Gesuch ist auf vorgedrucktem Formular (evtl. mit Begleitbrief) an den Stipendiendienst der ETH Zürich zu richten und 
kann jederzeit eingereicht werden. Beizulegen sind eine Kopie der eigenen Steuerrechnung und der Steuerrechnung der 
Eltern des Vorjahres mit Angaben über Einkommen und Vermögen sowie eine Übersicht über das eigene monatliche Budget. 
Absolventen/ Absolventinnen der ETH Zürich legen zusätzlich einen Ausbildungsplan mit Kostenvoranschlag bei. 
 
Das langfristige Darlehen beträgt maximal CHF 6'000.- und wird zinsfrei gewährt, jedoch nur einmal während der 
Ausbildungszeit. Das Darlehen wird auf Ihr persönliches Bank- oder Postkonto überwiesen.  
 
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt in der Regel in einer Rate.  
 
Wer ein Darlehen zugesprochen erhält, verpflichtet sich, alljährlich im Monat Juli dem Stipendiendienst unaufgefordert einen 
kurzen Tätigkeitsbericht und allfällige Adressmutationen zuzustellen; erstmals im Jahr nach dem Bewilligungsjahr und 
letztmals im Juli vor der Rückzahlung. Wird der Tätigkeitsbericht nicht eingereicht, so wird das Darlehen zur sofortigen 
Rückzahlung fällig und von der Finanzabteilung der ETH Zürich eingefordert.  
 (Formular Tätigkeitsbericht: http://www.rektorat.ethz.ch/students/finance) 
 
Der ordentliche Rückzahlungstermin wird in der Darlehensverfügung festgelegt. Das Darlehen muss in der Regel bis 
spätestens Ende Dezember des zweiten Jahres nach dem Abschluss der Ausbildung in einem Betrag zurückbezahlt 
werden. Der entsprechende Einzahlungsschein ist bei der Finanzabteilung der ETH Zürich (Herr Thomas Bäumle, 044 632 41 
73) zu beziehen. Bei unzutreffenden Angaben oder nicht zweckentsprechender Verwendung des Darlehens wird die sofortige 
Rückzahlung, die Auszahlung von weiteren eventuellen Raten und die Verrechnung eines kassenüblichen Zinses vorbehalten. 
 
Eine Rückzahlung in Raten oder eine 6 bis 12-monatige Verlängerung der Rückzahlungsfrist ist nur in Härtefällen möglich 
Der diesbezügliche Antrag ist vor Ablauf der Rückzahlungsfrist schriftlich an den Stipendiendienst der ETH Zürich zu richten.  
 
Termingerecht zurückbezahlte Darlehen helfen mit, dass die ETH Zürich auch jüngeren Studierenden wieder finanziell 
beistehen kann.  

                                            
1 Langfristige Darlehen werden nicht an Studierende vergeben, die lediglich das Masterstudium an der ETH absolvieren.  
 


